
 

 

 

 

 

 

 

Ministerium für Wirtschaft, Infrastruktur, 

Tourismus und Arbeit M-V 

Herrn Minister Meyer 

J.-Stelling-Str. 14 

19053 Schwerin 

 

 

 

 

 

Gleichmäßige Verteilung Flächenbeitragswerte 

 

Sehr geehrter Herr Minister Meyer, 

gemäß Anlage 1 WindBG ist für Mecklenburg-Vorpommern festgelegt, 

bis Ende 2027 insg. 1,4% der Landesfläche und bis Ende 2032 insg. 

2,1% der Landesfläche als Windenergiegebiete festzulegen. 

Hiermit bitte ich Sie im Namen des Regionalen Planungsverbandes 

Westmecklenburg, eine gleichmäßige Verteilung der Flächenbeitrags-

werte zwischen den vier Planungsregionen des Landes festzulegen.  

Eine solche Gleichverteilung wird seitens des Planungsverbandes 

Westmecklenburg im Hinblick auf die Akzeptanz für die Energiewende 

im Allgemeinen und den Windenergieausbau im Speziellen sowie im 

Hinblick auf die Vermeidung einer Überlastung einzelner Teilräume 

Mecklenburg-Vorpommerns als wesentlich erachtet.  

Im Entwurf des Erlasses zur Festlegung landesweit einheitlicher, ver-

bindlicher Kriterien für Windenergiegebiete an Land (Stand: 

21.11.2022) ist bereits eine solche Gleichverteilung der zu erbringen-

den Flächenziele vorgesehen (vgl. S. 3). Dies begrüße und unterstütze 

ich ausdrücklich! Ich erhoffe mir, dass die vorgesehene Festlegung 

letztlich auch in der verbindlichen Verwaltungsvorschrift so zum Tra-

gen kommt. 

 

Mit freundlichen Grüßen 

 

Thomas Beyer  
Vorsitzender des Regionalen 
Planungsverbandes Westmecklenburg 

Der Vorsitzende 
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